
AMTS B LATT

Nr. 39 vorn 02.10.2025

$Hr*"\Y
% Verbandsgemeinde

Kirch heimbolanden

Aktiv für Mensch + Zukunft
... nr a{'c;/A' 4k<u ''

Auskunft erteilt: Frau Heilmann

l. Bekanntmachun der Verbands meinde Kirchheimbolanden

Datum

23.09.25

Datum

24.09.25

29.09.25 Bekanntmachung derVerbandsgemeinde Kirchheimbolanden 301
als zuständige Straßenverkehrsbehörde über die
Beschi lderungsanord n u ng fü r Stetten, Albisheimer Straße (K62)

29.09.25 Bekanntmachung über die 5. Sitzung des Haupt-, Finanz- 303
und Personalausschusses der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden zur Vorberatung der nächsten Verbands-
gemei nderatssitzu n g i n der Wah lzeit 2024 12029

30.09.25 Bekanntmachung über die 7. Sitzung des Verbandsgemeinde- 304
rates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in der
Wahlzeit 202412029

30.09.25 Bekanntmachung derVerbandsgemeinde Kirchheimbolanden 306
als zuständige Straßenverkehrsbehörde über die
Beschilderungsanordnung für Bennhausen, Hauptstraße (L397)

ll. Bekanntmachu anderer Behörden

lnhalt

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
als zuständige Straßenverkehrsbehörde über die Regelungen
für Stetten, Steigstraße

lnhalt

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes Mittleres
Pfrimmtal über die Möglichkeit der öffentlichen Einsichtnahme
des Entwurfs des Wirtschaftsplans für das Jahr 2026

Seite

299

Seite

308



Aktenzeichen:
Sachbearbeiter:
Zimmernummer:
Telefonnummer:
Datum:

21123120t16tHß
Frau Hasenfuß
014
0 63 52 I 40 04 -206
23.09.2025

299

Verba ndsgemei ndeverwa ltu ng
Kirchheimbolanden

Bekanntmachung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden erlässt als zuständige Straßenver-
kehrsbehörde gemäß $ 44 Absatz 1 Satz 1, S 45 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 5 Straßenverkehrsord-
nung (SIVO) in Verbindung mit $ 5 Absatz 1 Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf
dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts in Verbindung mit $ 1 Landesverurraltungsverfahrensge-
setz Rheinland - Pfalz (LVwVfG) in Verbindung mit $ 3 folgende Regelungen für

67 294 Stetten, Steigstraße

Zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs wird das Halten und Parken im
5 m-Bereich entlang des Anwesens Wassergasse 1 - gegenüber des Anwesens Steigstraße 3 -
durch das Aufbringen einer Grenzmarkierung Verkehrszeichen 299 (Zickzacklinie) verlängert,
siehe Planskizze.

Diese Anordnung wird mit Aufstellung der Verkehrszeichen wirksam. Die Kostentragung
für diese Anordnung ergibt sich aus S 5 b Absatz 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) und
die Duldung der Eigentümer vom Anbringen der Verkehrszeichen aus S 5 b Absatz 6
Stra ßenverkeh rsgesetz (StVG).

Rechtsbehelfsbelehru no

Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch
ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden einzulegen. Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindevenitraltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbo-
landen,
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signaturl an: vqv-kirchheimbolanden@poststelle.rlp.de oder
3, durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an:

vqv@kirchheimbolanden.de-mail.de erhoben werden.
Über den Widerspruch entscheidet, sofern ihm nicht abgeholfen wird, der Kreisrechtsausschuss bei der Kreisverwaltung Donners-
bergkreis.
Die Widerspruchsfrist wird auch durch Einlegung bei der Kreisvenrualtung Donnersbergkreis gewahrt. Der Widerspruch kann dort
1 . schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisveruraltung Donnersbergkreis, Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden,
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatuy' an: KV-Donnersberqkreis@poststelle.rlp.de oder
3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an:

kreisverwaltuno@don nersbero. de-mail.de
erhoben werden.

Fußnote:

1vgl, 91012014 des Europäischen Parlaments und des Ratesvom 23. Juli 2014 überelektronische ldentifizie-
Transaktionen im Binnenmarkt und zurAufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73).
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301
Aktenzeichen 2t123120t16

Datum 29.09.2025

Verba ndsgemei ndeverwa ltu ng
Kirchheimbolanden

Bekanntmachung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden erlässt als zuständige Straßen-
verkehrsbehörde gemäß $ 44 Absatz 1 Satz 1, S 45 Absatz 3 Straßenverkehrsordnung
(SIVO) vom 16.11.1970 (BGBI. I S. 1565) in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung
mit g 5 Absatz 1 Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßen-
verkehrsrechts vom 12, März 1987 in Verbindung mit $ 1 Landesverwaltungsverfahrensge-
setz Rheinland - Pfalz in Verbindung mit S 3 Venrvaltungsverfahrensgesetz aus Gründen der
Sicherheit und Ordnung folgende Beschilderungsanordnung für

Stetten, Albisheimer Straße (K 62):

Die Verkehrsrechtliche Anordnung vom 12.05.2015, A2.21123 120116, wird dahingehend
geändert, als dass die Parkflächenmarkierung vor dem Anwesen Albisheimer Str. 10 entfernt
wird, siehe Anlage.

Diese Anordnung wird mit der tatsächlichen Entfernung der Parkflächenmarkierung wirksam.
Die Kostentragung für diese Anordnung ergibt sich aus S 5 b Absatz 1 Straßenverkehrsge-
setz und die Duldung der Eigentümer vom Anbringen der Verkehrszeichen aus $ 5 b Absatz
6 Stra ßenverkeh rsgesetz.

Rechtsbehelfsbelehruno

Gegen diese Allgemeinverfilgung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Wider-
spruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden einzulegen. Der Widerspruch kann
't . schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, 67292 Kirchheim-

bolanden,
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatuy' an: vqv-kirchheimbolanden@poststelle.rlp.de oder
3, durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an:

vqv@kirchheimbolanden.de-mail.de erhoben werden.
über den Widerspruch entscheidet, sofern ihm nicht abgeholfen wird, der Kreisrechtsausschuss bei der Kreisverwaltung Don-
nersbergkreis.
Die Widerspruchsfrist wird auch durch Einlegung bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis gewahrt, Der Widerspruch kann

dort
1 . schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Uhlandstraße 2,67292 Kirchheimbolanden,
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatuy' an: KV-Donnersberqkreis@poststelle.rlp.de oder
3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an:

kreisverwaltunq@don nersberq.de-mail.de
erhoben werden.
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Uerbandsgemelnde
Kirchheimbolanden
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29.09.2025 Bgm/Fr

BEKANNTMACHUNG

Die 5. Sitzung des Haupt-, Finanz und Personalausschusses der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden zur Vorberatung der nächsten Verbandsgemeinderatssitzung in der
Wahlzeit 202412029 findet am

Dienstag, 7. Oktober 2025,18:00 Uhr

in der Gemeindehalle, Hauptstraße 3, in Oberwiesen statt

Tagesordnung:

Nr. Tagesordnungspunkt

1

2

3

4

5

6

7

öffentlicher Teil
Teilfortschreibung FNP Nr. 8-Erneuerbare Energien (2 Sonderbauflächen PHV in
der Gemarkung Marnheim); Abwägung und Feststellungsbeschluss

An höru n gsverfah ren zur 4. Tei lfortsch reibung Reg ionalplan Westpfalz
Vorranggebiete Wind in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden; Beratung und
Beschlussfassung
Beratung und Beschlussempfehlung über eingereichte Vorschläge nach $ 97 Abs.
1 GemO zur Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. 1 für das Haushaltsjahr
2025
Beratung und Beschlussempfehlung über die Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
Nr. 1 für 2025

Nicht öffentlicher Teil

Personalangelegen heit

Personalangelegen heit

Personalangelegen heit

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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30.09.2025 Bgm/Fr

BEKANNTMACHUNG

Die 7. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in
der Wahlzeit202412029 findet am

Dienstag, 7. Oktober 2025, 19:00 Uhr

in der Gemeindehalle, Hauptstraße 3, in Obenruiesen statt.

Tagesordnung:

Nr. Taqesordnungspunkt

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L

10

11

12,

13.

14.

15.

öffentlicher Teil
Einwohnerfragestunde
Verabschiedung eines ausgeschiedenen Ratsmitgliedes
Ergänzungswahlen in den Ausschüssen
Neubau Kita Kriegsfeld, Vorstellung der Entwurfsplanung und Beantragung von
Förderm ittel n -Beratu ng u nd Besch I ussfassu n g-
Anderung der Satzung der Kindertagesstätten

Grundschule Kibo; hier: Schulsozialarbeit
Betreuende Grundschule; hier: Anderungssatzung
J ah resabsch I uss der Verbandsgemei ndewerke -Schwi m m bäde r- 2022
-Feststellung und Beschluss über Ergebnisvenruendung-
Ja h resabsch I uss der Verba ndsgeme indewerke - Ka nalwe rk- 2023
-Feststellung und Beschlussfassung über die Ergebnisvenruendung-
Beratung und Beschlussfassung über eingereichte Vorschläge nach $ 97 Abs. 2
GemO zur Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2O2S
Beratung und Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr.
1 für 2025
Teilfortschreibung FNP Nr. 8-Erneuerbare Energien (2 Sonderbauflächen PHV in
der Gemarkung Marnheim); Abwägung und Feststellungsbeschluss
An höru n gsverfa h ren zur 4. Tei lfortsch reib u ng Reg ional pla n westpfalz
Vorranggebiete Wind in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden; Beratung und
Beschlussfassung
Radwegenetz VG Kirchheimbolanden ; h ier: Schatfu ng einer al ltagstaug lichen
Wegeverbindung parallel der K19 zwischen OG Orbis und OT Haide - Sachstand
und Beschluss über weitere Vorgehensweise
Antrag auf Förderung aus der Pilotförderung "lnterkommunale Zusammenarbeit"
des Landes Rhein lan d-Pfalz



-2-

Neufassung der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für
Hilfe- und Dienstleistungen der Feuenruehr der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden
Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen, Spenden, Schenkungen und
ähnlichen Zuwendungen; S 94 Abs. 3 GemO - Spende Fotoausstellung Rathaus
"Aktion Demokratie"

lnformation und Anfragen

Nicht öffentlicher Teil
Bauangelegen heit; Sachstand Feuenrueh rgerätehäuser

Grundstücksa n gelegen heiten ;

Personalangelegenheit;

Personalangelegenheit
Personalangelegenheit

305
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17

18

19

20

21

22

23

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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306
Aktenzeichen:
Sachbearbeiter:
Zimmernummer:
Telefonnummer:
Datum:

21123120101|B,oh
Frau Bohlander
014
0 63 52 I 40 04 -205
30.09.2025

Bekanntmachung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden erlässt als zuständige Straßenver-
kehrsbehörde gemäß $ 44 Absatz 1 Satz 1, S 45 Absatz 1 Nr. 5 Straßenverkehrsordnung
(SIVO) in Verbindung mit $ 5 Absatz 1 Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf dem
Gebiet des Straßenverkehrsrechts in Verbindung mit $ 1 Landesvenryaltungsverfahrensgesetz
Rheinland - Pfalz (LVwVfG) in Verbindung mit $ 3 folgende Beschilderungsanordnung für

67808 Bennhausen, Hauptstraße (L397)

Es werden folgende Verkehrszeichen, entsprechend des beigefügten Beschilderungsplans, an-
geordnet:

Fahrtrichtunq Dannenfels qegenüber Hauptstraße 14

1. Verkehrszeichen 274-30 (Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h)

Fa h rtrichtu ng Weiterswei ler oeoenü ber Ha u ptstraße 7

2. Verkehrszeichen 274-30 (Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h)

Die Anordnung ist aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse notwendig. Durch die Stre-
ckenführung wird die Engstelle erst spät wahrgenommen. Die Anordnung erfolgt daher aus
Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs.

Diese Anordnung wird mit Aufstellung der Verkehrszeichen wirksam. Die Kostentragung für
diese Anordnung ergibt sich aus $ 5 b Absatz 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) und die Duldung
der Eigentümer vom Anbringen der Verkehrszeichen aus $ 5 b Absatz 6 Straßenverkehrsgesetz
(stvc).

Rechtsbehelfsbeleh ru nq

Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch
ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden einzulegen. Der Widerspruch kann
1, schriftlich oder zur Niederschrift bei der VerbandsgemeindeveMaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbo-
landen,
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatuy' an: vqv-kirchheimbolanden@poststelle.rlp.de oder
3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an:

vqv@kirchheimbolanden.de-mail.de erhoben werden.
Über den Widerspruch entscheidet, sofern ihm nicht abgeholfen wird, der Kreisrechtsausschuss bei der Kreisverwaltung Donners-
bergkreis.
Die Widerspruchsfrist wird auch durch Einlegung bei der Kreisvenrvaltung Donnersbergkreis gewahrt. Der Widerspruch kann dort
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Uhlandstraße 2,672g2 Kirchheimbolanden,
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur' an: KV-Donnersberqkreis@poststelle.rlp.de oder3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an:

kreisverwaltunq@donnersberq.de-mail.de
erhoben werden.

Fußnote:

1vgl. Artikel 3 Nr. 12 derVerordnung (EU) Nr.910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 überelektronische ldentifizie-
rung und Vertra für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebu
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Anlage zur verkehrsrechtlichen Anordnung vom 30.09.2025
Bennhausen, Hauptstraße (L397)

feqr-Yrrbandsgemeinde

Kirchheimbolanden

Aktiv für Mensch + Zukunft
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Sachbearbeiter:
Zimmernummer:
Telefonnummer:
Aktenzeichen:
Datum:

E-Mail

_ = 3,BOm

=4,30m

Frau Bohlander
014
205

2l'123 120lO1lBoh
01.10.2025

Fabienne.Bohlander@
kirchheimbolanden.de

Ä =Eestehendes \Z
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Bü rgerbeteilig u n g Wirtschafts pla n 2026

Der Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2026liegt in der Zeit vom
06. 1 0.2025-17 .10.2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten bei
den Verbandsgemeinden Monsheim, Kirchheimbolanden und Göllheim,
bis zur Beschlussfassung des Verbandes, zur öffentlichen
Einsichtnahme aus.
Die Einwohner des Verbandsgebietes haben die Möglichkeit, innerhalb
14 Tagen ab dieser Bekanntmachung, bei dem Abwasserzweckverband
Mittleres Pfrimmtal, Wormser Straße 110,67590 Monsheim, Vorschläge
zum Entwurf des Wirtschaftsplans2026 einzureichen. Die Vorschläge
sind schriftlich an die Werkleitung des Abwasserzweckverband zu
richten, gerne auch per E-lVlail an kai.kuehn@amp-monsheim.de.

Monsheim den, 24.09.2025
gez. Steffen Antweiler
Verbandsvorsteher


